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Z.5158-Pr.2/1974 

.An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n 2 10 

45S;'/A.8. 
zu ;ft>&f IJ. 
rr~ .• 2.~!J eb. .1974 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Zeillinger lUld Genossen vom 
24 .. Jan .. 197'+, Nro"'588/J~ betreffend Lohnstenerhi!lzt;,re0hnungs­
betrag für Reisende,. beehre ich mich mi tzuteile...:,~ 

Die Annahme ist unrichtig 9 claß 1'J:LchtseJ:Dste:::-J.0,igen Vertreterrl 
ein Hinzurecbnungsb€.trag auf ihren Lol:mst0ue~rkarten einget .. u:: .. c>.,T) 
wird, wenn. sie von ihrem Arbe:;' tge~;er ein firm0T: .. 3icenes Kraftfahr­
zeug auch für Privatfahrten zur V ~~.c'fügung gestG~\ .. l~~:;rhal teno 

Wenn ein Arbeitnehmer ein firmeneigenes Kraftfahr~eug auch fiir 
private Zwecke benützen kann, de .. :lJ1 b:i 1J.et ~jener ~(1eil deI' Krt/ .. ft­
fahrzeugkosten, die nicht aus dienstlichen Fahrten entstebm.; 
einen Vorteil aus dem Dienstverhältnis, der vom ArbeitgebeT.' bCL~ 
Steuerabzug vom Arbeitslohn entsprechend zu berüc1<;:.sicht:'S0:l1 ~ .. .8', ~ 

Um feststellen zu könnE;m, in welchem Verhältnis cler Privc:~t~:U1t::::ll. 

der Kraftfahrzeugaufwendungen zu den Dienstfahrten steht, müßte 
der Arbeitnehmer ein Fahrtenbuch führen, dem die entsprechende 
Auf teilung entnommen werden könnteo An Hand eines genau geführten 
Fahrtenbuches ist ohne Schwierigkeiten festzustellen, wie hoch 
der Vorteil für den Arbeitnehmer aus der privaten Nutzung des 
firmeneigenen Kraftfahrzeuges isto 

Es hat sich wiederholt gezeigt, daß derartige Fahrtenbücher -
die auch als schriftliche Unterlage für die Bemessung der LOrul­
steuer anerkannt werden - nicht oder nur fehlerhaft geführt 
werden. Daher haben die Finanzämter.bereits im Jahre 1972 einen 
Betrag von S 800 monatlich als Privatanteil der Arbeitnehmer im 
Schätzungswege angenommeno Dieser Betrag müßte durch die seithe~ 
mehrfach gestiegenen Benzin- und Reparaturkosten sowie die er­
höhten Versicherungsbeiträge prozentuell im gleichen Ausmaß an-
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gehoben werden, wie z .. B. das Kilometergeld oder die Haltungs­
kostenbeiträge für die Benutzung einesbeamteneigenen Kraft­
fahrzeuges. Eine solche Erhöhung ist aber für die Schätzung 
des Privatanteiles bei Benutzung firmeneigener Kraftfahrzeuge 
allgemein nicht erfolgto 

Der autolose Tag sagt an sich überhaupt nichts darüber aus, 
in welchem Verhältnis die Dienst- und Privatfahrten eines 
Arbeitnehmers zueinander steheno Daher kann der autolose Tag 
allein auch nicht die Grundlage für eine Minderung eines Privat­
anteiles sein .. Fill+lt sich ein Arbeitnehmer dadurch beschwert, 
daß der Privatanteil an Kraftfahrzeugaufwendungen als Vorteil 
aus dem Dienstverhältnis auf S 800.,- monatlich geschätzt wird, 
dann kann er -indem er ein genaues Fahrtenbuch führt - dieses 
der Anrechnung des Pr:i.vatanteiles an der Nutzung des firmen­
eigenen Kraftfahrzeuges zugrundelegene 

/~~~ 
// 
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